
Alteburger Str. 298, 50968 Köln, �  02 21 - 340 48 94 / 0172 - 256 29 20, E-Mail krems@olev.de  
Online-Verwaltungslexikon http://www.olev.de / Online-Magazin http://www.Verwaltungsmanagement.Info 

Mieterforum Wohnpark Bayenthal http://www.miwobay.de  / http://miwobay.wiki.zoho.com/  

Dr. Burkhardt Krems  Köln, den 15. Dezember 2010 

 

Online-Quelle: http://www.miwobay.de/nk/Betriebskosten_Analyse.pdf  

Analyse der Betriebskostenabrechnungen  
Alteburger Str. 298 für die Jahr 2005 bis 2008 

0. Zusammenfassung ......................................1 
1. Vorbemerkungen..........................................2 

a) „Formelle Ordnungsmäßigkeit“ / 
Wirksamkeit der Abrechnung; 
Rechtsfolgen im Überblick......................2 

b) Inhaltliche Richtigkeit..............................2 
c) Übertragbarkeit auf andere 

Wohnungen / Häuser..............................3 
d) Haftungsausschluss ...............................3 

2. Abrechnung 2005.........................................3 
a) Kalte Betriebskosten...............................3 
b) Wärmekosten .........................................6 
c) Ergebnis .................................................7 

3. Abrechnung 2006.......................................10 
4. Abrechnung 2007.......................................10 

a) Kalte Betriebskosten.............................10 
b) Wärmekosten .......................................10 

5. Abrechnung 2008 ...................................... 14 
6. Auszüge aus der Rechtsprechung des 

BGH ........................................................... 14 
a) Nur formell ordnungsgemäße 

Abrechnung hält die Frist ein ............... 14 
b) Inhalt einer formell 

ordnungsgemäßen Abrechnung........... 15 
c) Abrechnung muss nachvollziehbar 

sein ....................................................... 15 
d) Hausmeisterkosten............................... 15 
e) Betriebskostennachzahlung kann 

zurückgefordert werden........................ 16 
f) Zurückbehaltung der 

Vorauszahlungen.................................. 16 
g) Weitere Informationen .......................... 16 

 

0. Zusammenfassung 

Die Analyse der Betriebskostenabrechnungen der GAGFAH für die Alteburger Str. 
298 für den Zeitraum 2005 bis 2008 ergibt gravierende Mängel, die nach der höchst-
richterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Unwirksamkeit der Ab-
rechnungen führen. Die Abrechnungen sind deshalb keine Grundlage für Nachforde-
rungen und höhere Vorauszahlungen, im Gegenteil berechtigen sie die Mieter zur 
Zurückbehaltung von Betriebskostenvorauszahlungen, bis die GAGFAH ihrer Ver-
pflichtung zur ordnungsmäßigen Abrechnung nachgekommen ist. 

Die Ergebnisse sind auf vergleichbare Abrechnungen anderer Häuser im Wohnpark 
übertragbar, insbesondere für die Häuser Alteburger Str. 288 bis 296. Für andere Ab-
rechnungsbereiche ist die Übertragbarkeit zu prüfen.  

Die Abrechnung der Wärmekosten für den Wohnpark westlich der Alteburger Str. ist 
darüber hinaus auch inhaltlich unrichtig, wie eine Analyse der Abrechnungsunterla-
gen ergeben hat (siehe im Internet:   
  http://miwobay.wiki.zoho.com/Heizung-und-Warmwasser-2008.html).  
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Ferner sind die Kosten der Wärmelieferung unverständlich hoch: im Wohnpark Ro-
denkirchen liefert RheinEnergie Nahwärme 30% billiger als die Firma techem, der 
Wärmelieferung für den Wohnpark Bayenthal. Damit verletzt die GAGFAH das Wirt-
schaftlichkeitsgebot (siehe dazu unten Seite 14). 

Weitere Informationen unter http://miwobay.wiki.zoho.com/ .  
 

1. Vorbemerkungen 

a) „Formelle Ordnungsmäßigkeit“ / Wirksamkeit der A brechnung; 
Rechtsfolgen im Überblick 

Im folgenden ist eine exemplarische Analyse der Betriebskostenabrechnungen am 
Beispiel einer Wohnung Alteburger Str. 298 vorgenommen worden. Sie konzentriert 
sich auf die Frage der formellen Ordnungsmäßigkeit . Denn fehlt sie, so ist die Ab-
rechnung nach der Rechtsprechung des BGH unwirksam (siehe unten Seite 14):  

·  eine Nachzahlung kann nicht gefordert werden,  

·  geleistete Nachzahlungen können sogar zurückgefordert werden, 1 

·  eine Erhöhung der Vorauszahlungen kann auf diese Abrechnung nicht gestützt 
werden.  

Darüber hinaus haben die Mieter einen Anspruch auf Abrechnung , wenn sie nicht 
erfolgt, können sie ihre Vorauszahlungen auf die Betriebskosten zurückbehalt en, 
bis eine ordnungsgemäße Abrechnung vorliegt. 

b) Inhaltliche Richtigkeit 

Die genannten Rechtsfolgen treten ein unabhängig davon, ob die Abrechnung inhalt-
lich richtig ist, so der klare Gesetzeswortlaut und die Rechtsprechung des BGH.  

Die inhaltliche Richtigkeit  hat aber dennoch Bedeutung: die Überprüfung der Ab-
rechnungen auf inhaltliche Richtigkeit kann ergeben, dass sogar die geleisteten Vor-
auszahlungen zu hoch sind und deshalb ein Anspruch auf Rückzahlung besteht.  

Zur Frage, ob die Betriebskosten der Höhe nach richtig sind, siehe die weiteren Do-
kumente unter http://miwobay.wiki.zoho.com. Erklärungsbedürftig sind insbesondere  

·  die außerordentlichen Steigerungen den Kosten pro Kilowattstunde gelieferte 
Wärme (75% Steigerung von 2005 zu 2006), obwohl Erdgas nur 18%, Heizöl nur 
etwa 30% teurer geworden ist, und generell, ob beim Bezug der Wärme von ei-

                                            

1  unter den Voraussetzungen des § 215 BGB sogar dann noch, wenn der Rückzahlungsan-
spruch bereits verjährt sein sollte.  
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nem externen Anbieter die Verpflichtung zur Wirtschaftlichkeit beachtet worden ist. 
Im Vergleich der Jahre 2005 bis 2008 ergibt sich ein noch krasseres Bild:  

o Die Erdgaspreise sind in diesem Zeitraum um 32,5% g estiegen,  

o die Beschaffungskosten, die die GAGFAH geltend mach t, aber um 157,5 %.  

·  Bei den Heizkosten ist erklärungsbedürftig ferner der Umgang mit Räumen ohne 
Verbrauchserfassung: die GAGFAH nimmt dafür keine Schätzwerte in ihre Ab-
rechnung auf, womit die Verteilung auf die Wohnungen systematisch falsch ist – 
teils zu Gunsten, teils zu Lasten einzelner Mieter. Soweit Schätzwerte verwendet 
werden ist fraglich, ob sie zulässig ermittelt worden sind. 

·  Die Auswertung der Belege der Wärmekostenabrechnung 2008 ergibt viel zu hohe 
Kosten, die Berechnung ist unvollständig und z. T. nicht nachvollziehbar, in ver-
schiedenen Punkten schlicht falsch. Einzelheiten siehe  
   http://miwobay.wiki.zoho.com/Heizung-und-Warmwasser-2008.html. 

Diese Berechnung nimmt die Vorverteilung der Wärmekosten des gesamten 
Wohnparks (ausgenommen Bauabschnitt II: östlich der Alteburger Str.) einschließ-
lich der gewerblich genutzten Teile des Einkaufzentrums (jetzt: „Goltsteinforum“) 
vor. Bei dieser fehlerhaften Vorverteilung fehlen die Voraussetzungen für eine ein-
wandfreie Abrechnung der einzelnen Abrechnungsbereiche: sie kann nicht mehr 
zutreffend erfolgen, weil die Ausgangswerte unzutreffend sind.  

·  Die Fehler, die bereits zur formellen Unwirksamkeit führen (siehe im folgenden), 
sind gleichzeitig inhaltliche Fehler, die korrigiert werden müssen.  

c) Übertragbarkeit auf andere Wohnungen / Häuser 

Die Ergebnisse dieser Analyse sind auf gleich gelagerte Fälle übertragbar. Es ist also 
jeweils zu prüfen, ob die Abrechnungen vergleichbar sind oder aber in relevanter 
Weise abweichen, z. B. weil andere vertragliche Regelungen vorliegen (Altverträge 
mit Pauschalierung bestimmter Nebenkosten) oder eine andere Anlage zur Wärme-
erzeugung genutzt wird (so in den Häusern Alteburger Str. Ostseite). 

d) Haftungsausschluss 

Alle Angaben und Bewertungen nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr. 

2. Abrechnung 2005 

a) Kalte Betriebskosten 

Zu dem in Abbildung 1 wiedergegebenen Auszug aus der Abrechnung der GAGFAH 
ist anzumerken: 

1. Berechnungsgrundlage 
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Berechnungsgrundlage für die Verteilung der „kalten“ Betriebskosten ist eine gesam-
te Wohnfläche von 1.987 m², also – nicht ausdrücklich gesagt – wohl die Wohnfläche 
des Hauses Alteburger Str. 298. Anders offensichtlich bei den Wärmekosten, siehe 
unten. Damit ist die Berechnungsgrundlage unklar – nach der Rechtsprechung ein 
Mangel, der zur Unwirksamkeit der Abrechnung führt. 

2. Fehlende Vorverteilung: 

Bestimmte Kosten fallen aber nicht hausweise an, hier müssen also Beträge für grö-
ßere Einheiten auf das Haus verteilt worden sein, z. B. die Kosten der Gartenpflege 
und der Müllabfuhr: es gibt keine nur dem Haus zuzurechnenden Grünflächen, dem 
entsprechend Gartenpflege, und keine Mülltonnen für das Haus.  

Die „Vorverteilung“ von Kosten, die nicht für das H aus gesondert anfallen, 
ist nicht angegeben, damit ist die Abrechnung nicht  nachvollziehbar und 
unwirksam. 

3. Hausmeisterkosten 

Hier fordert der BGH, dass der Anteil, der auf die Hausverwaltung entfällt und nicht 
umlagefähig ist, ausgewiesen wird: das ist nicht geschehen. Auch dadurch wird die 
Abrechnung unwirksam. Übrigens würde es nicht ausreichen – wie in neueren Ab-
rechnungen – auszuweisen, welcher Betrag als umlagefähig in die Abrechnung auf-
genommen wird: es müsste auch erkennbar sein, nach welchem Maßstab der Betrag 
ermittelt worden ist. 
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Abbildung 1: Auszug aus der Abrechnung der kalten B etriebskosten 2005 
für eine Wohnung Alteburger Str. 298 

 

4. Abrechnung der „Kosten der Beleuchtung“ 

Nicht ordnungsgemäß ist die Abrechnung der Kosten der Beleuchtung: sie sind um 
ein Vielfaches zu hoch und variieren unerklärlich in der Höhe zwischen den ver-
schiedenen Häusern im Wohnpark. Nach Informationen der GAGFAH erklärt sich die 
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Höhe damit, dass der Stromzähler auch den Strom für den Fahrstuhl misst: das sei 
zulässig, wie die GAGFAH schreibt. Die gesetzliche Regelung in der Betriebskosten-
verordnung sieht dies aber nicht vor, es ist unerfindlich, woraus die GAGFAH diese 
Berechtigung ableiten. Die gemeinsame Erfassung der Stromkosten macht die Ab-
rechnung intransparent, es gibt keine Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Objekten 
und damit keine Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit der Kosten zu beurteilen. Es 
täuscht auch über die Fahrstuhlkosten, die viel zu niedrig erscheinen, weil die offen-
sichtlich erheblichen Stromkosten bei dieser Position nicht angesetzt werden.  

Bei der Größe und Struktur der Wohnanlage ist es zumutbar und deshalb zu fordern, 
getrennte Zähler einzubauen, um eine Abrechnung nach den Vorgaben der Betriebs-
kostenverordnung vornehmen zu können. Solange dies nicht der Fall ist, hätte die 
GAGFAH die Stromkosten des Aufzugs schätzen und den Fahrstuhlkosten zuord-
nen, im Streitfall hätte sie die Grundlagen einer solchen Schätzung darlegen müssen 
(vgl. BGH, 20. Februar 2008 - VIII ZR 27/07). 
 

b) Wärmekosten 

Anmerkungen zur Abrechnung der GAGFAH (von Ista erstellt): 

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs muss eine wirksame Abrech-
nung  

·  eine Zusammenstellung der Gesamtkosten   

·  die Angabe und Erläuterung der zugrunde gelegten Verteilerschlüssel , 

enthalten. Diese Bedingung ist bereits nicht erfüllt.  

Die GAGFAH bezieht die Wärme für den gesamten westlichen Teil des Wohnpark, 
einschließlich der Wärme für die Gewerberäume und den Kindergarten, von ei-
nem einzigen Lieferanten, der dafür einen Gesamtbetrag in Rechnung stellt. Die-
ser Betrag, der tatsächlich gezahlt wird, taucht in der Abrechnung nirgendwo auf. 
Es fehlt also bereits die Angabe der Gesamtkosten. 

Deshalb fehlt auch die Angabe der Verteilerschlüssel, nach dem die Gesamtkos-
ten aufgeteilt werden. Erst diese, von der GAGFAH nicht angegebene Verteilung 
ergibt den Betrag, den sie als „Brennstoffkosten“ für den Abrechnungsbereich 
ausweist.  

2. Nicht nachvollziehbar ist die Abrechnung auch deshalb, weil widersprüchliche 
Kostenarten angegeben werden: „Brennstoffkosten“ einerseits, „Menge Fernwär-
me“ andererseits: es kann nicht beides richtig sein. 

Die Heizkosten sind falsch und unklar angegeben. 
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Für die Warmwasserkosten ist lediglich ein Betrag in Euro angegeben, welche Kos-
tenart dies ist, wie diese Kosten entstanden sind, ist nicht ersichtlich. Auch damit sind 
die Mindestanforderungen an eine wirksame Abrechnung (siehe oben Nr. 1) nicht er-
füllt. 

Die Warmwasserkosten sind nicht nachvollziehbar. 

3. Heizung und Warmwasser werden zu 50% nach Wohnfläche verteilt, es ist aber 
nicht erkennbar, was Grundlage für den Flächenanteil der einzelnen Wohnung ist:  

·  während für die kalten Betriebskosten eine gesamte Wohnfläche von 
1.987 m² angegeben wird, beträgt sie hier ein Vielfaches: 5.599 m². 

Die Verteilung der Heizungs- und Warmwasserkosten n ach Wohnfläche ist 
nicht nachvollvollziehbar. 

4. Bei den Heizkosten ist erklärungsbedürftig ferner der Umgang mit Räumen ohne 
Verbrauchserfassung: die GAGFAH nimmt dafür keine Schätzwerte in ihre Ab-
rechnung auf, womit die Verteilung auf die Wohnungen systematisch falsch ist – 
teils zu Gunsten, teils zu Lasten einzelner Mieter.  

Die Verteilung der Heizkosten ist erkennbar unvolls tändig und damit falsch, 
weil in jeder Wohnung vorhandene Räume ohne Verbrau chserfassung bei 
der Verteilung nach Verbrauch unberücksichtigt gebl ieben sind. 

c) Ergebnis 

Wegen fehlender Nachvollziehbarkeit der Abrechnung in wesentlichen Punkten ist 
die Betriebskostenabrechnung nicht „formell ordnungsgemäß“ und nach der Recht-
sprechung des BGH (siehe unten Nr. 5, Seite 14) unwirksam.  
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Abbildung 2: Auszug aus der Abrechnung der Wärmekos ten 2005 

 

Abbildung 3: Auszug aus der Abrechnung der Wärmekos ten 2005 
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3. Abrechnung 2006 

Die Abrechnung für das Jahr 2006 entspricht in ihrer Struktur der analysierten Ab-
rechnung 2005, es gelten also die gleichen Kritikpunkte mit den Folgen der Unwirk-
samkeit der Abrechnung, weil sie nicht formell ordnungsmäßig ist, sowohl wegen 
Mängeln bei der Abrechnung der kalten wie der warmen Betriebskosten. 
 

4. Abrechnung 2007 

a) Kalte Betriebskosten 

Die Abrechnung der kalten Betriebskosten ist unverändert, es gelten deshalb die für 
die Abrechnung 2005 dargelegten Gründe dafür, dass sie unwirksam ist, weil sie den 
vom BGH formulierten Anforderungen an die formelle Ordnungsmäßigkeit nicht ent-
spricht. 

b) Wärmekosten 

Anmerkungen zur Abrechnung der GAGFAH (von techem erstellt): 

1. Für die „Gesamtkosten“ der Nutzergruppe liegen die gleichen Fehler vor wie in 
der Abrechnung 2005, siehe oben Seite 5. 

2. Wie bereits 2005 ist unverständlich, wie die angegebenen Warmwasserkosten 
entstanden sind, die Angabe "in den Gesamtkosten nicht enthaltener Warmwas-
serbetrag" lässt dies völlig offen. 

3. Die Umlegungsmaßstäbe sind widersprüchlich und damit nicht nachvollziehbar. 

Die insgesamt angefallenen Warmwasserkosten werden zunächst auf so genann-
te Nutzergruppen verteilt. Diese Verteilung erfolgt auf Seite 2 der Abrechnung, in-
dem die Gesamtkosten für die Lieferung von Warmwasser und die Verbrauchser-
fassung von etwa 59.000 € durch "Gesamteinheiten" in Höhe von 635 dividiert 
und dann mit den "Einheiten Ihrer Gruppe" multipliziert werden. Als Einheiten der 
Nutzergruppe 03 werden angegeben „239,000“. Aus der für die Gesamteinheiten 
angegebenen Maßeinheit "Kubikmeter" wäre abzuleiten, dass es sich auch hier-
bei um Kubikmeter handeln müsste. 

Laut Verteilung auf die Nutzergruppen (Seite 2 der Abrechnung) hat die Nut-
zergruppe 03 einen Verbrauch von 239,000 m³ 

Auf Seite 1 der Abrechnung werden die auf die Wohnung fallenden Kosten ermit-
telt, dabei wird der Betrag für Warmwasser, der auf die Nutzergruppe 03 entfällt, 
aber verteilt auf 2.009,429 Kubikmeter .  

Laut Verteilung auf die einzelnen Wohnungen der Nut zergruppe 03 (Seite 1 
der Abrechnung) hat die Nutzergruppe 03 einen Verbr auch von 2.099,429 
m³. 
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Es können nicht beide Angaben richtig sein: 239,000 m³ und 2.099,429 m³ , da es 
sich um denselben Sachverhalt handelt: den Warmwasserverbrauch der Nutzer-
gruppe 03. 

Die Abrechnung ist beim besten Willen nicht nachvollziehbar, selbst wenn man 
kleinere Fehler wie eine falsche Maßeinheit unterstellen und als unerheblich wer-
ten wollte. 

4. Im Unterschied zu früheren Abrechnungen ist die Verteilung nach Wohnfläche in 
dieser Abrechnung erkennbar: es handelt sich um die Gebäude Alteburger Str. 
294 bis 298, die zur „Nutzergruppe 03“ zusammengefasst worden sind. 

Diese Klarstellung in der Abrechnung 2007 heilt aber nicht die Fehler der früheren 
Abrechnungen: sie mussten aus sich selbst heraus zum Zeitpunkt, zu dem sie 
spätestens hätten zugehen müssen, verständlich gewesen sein. 

 

Folgende Seiten: 
Abbildung 4: Auszug aus der Abrechnung der Wärmekos ten 2007 
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5. Abrechnung 2008 

a) Die gleichen Fehler wie in früheren Abrechnungen  

Für die „kalten“ Betriebskosten gelten die Gründe, die für die Abrechnungen 2005 bis 
2007 genannt sind. Zusätzlich ist die getrennt vorgenommene Abrechnung der Wär-
mekosten aus den bisherigen und aus neuen Gründen formell fehlerhaft und unwirk-
sam. Das ist im Internet ausführlich dokumentiert, auf diese Quelle wird Bezug ge-
nommen: http://miwobay.wiki.zoho.com/Heizung-und-Warmwasser-2008.html.  

b) Wärmelieferungskosten im Vergleich zu hoch 

Für das Jahr 2008 liegen zusätzliche Informationen zur Beurteilung der Wärmekos-
ten vor.  

Der Vermieter ist zu wirtschaftlichem Verhalten verpflichtet. Wenn ein anderer Anbie-
ter die Wärme deutlich günstiger anbietet, so ist er deshalb verpflichtet, die Wärme 
von dort zu beziehen.  

Die Unwirtschaftlichkeit der Wärmeversorgung im Wohnpark Bayenthal durch die 
GAGFAH wird durch einen Vergleich mit dem Wohnpark Rodenkirchen deutlich. Die-
ser Wohnpark befindet sich etwa 3 km Luftlinie entfernt, wurde im Jahr 1968 fertig-
gestellt und umfasst etwa 330 Wohnungen.  Auch dort wird Wärme geliefert, Ver-
tragspartner ist die RheinEnergie.   

Im Jahr 2009 berechnete sie für 3.222,888 MWh Nahwärme 229.981,93 € ein-
schließlich Mehrwertsteuer, pro Megawattstunde also 71,36 €, die Firma techem be-
rechnete dagegen für das Jahr 2008 brutto 93,55 € pro MWh, also 31 % mehr. Be-
rücksichtigt man geringfügige Preisunterschiede von Erdgas zwischen 2008 und 
2009 bleibt immer noch eine Differenz in der Größenordnung von 30 %, um die der 
Wärmelieferant der GAGFAH teurer ist als die Firma RheinEnergie. 

Rheinenergie liefert in Rodenkirchen Wärme 30% güns tiger als techem – wo 
liegt die Rechtfertigung für diesen Preisunterschie d zu Lasten der Mieter im 
Wohnpark Bayenthal? Es wäre Sache der GAGFAH zu erklären, wie dieser Preis-
unterschied zu rechtfertigen ist! 

 

6. Auszüge aus der Rechtsprechung des BGH 

a) Nur formell ordnungsgemäße Abrechnung hält die F rist ein 

BGH, Urteil vom 19.01.2005 - VIII ZR 116/04 

Nach § 556 Abs. 3 Satz 1 BGB ist über die Vorauszahlungen für Betriebskosten 
jährlich abzurechnen. Die Abrechnung ist dem Mieter gemäß § 556 Abs. 3 Satz 2 
BGB, der in der seit dem 1. September 2001 geltenden Fassung auf den am 31. 
Dezember 2001 endenden Abrechnungszeitraum Anwendung findet (arg. Art. 
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229 § 3 Abs. 9 EGBGB), spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach 
Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. […] 

1. Für die Einhaltung der Abrechnungsfrist kommt es nach einhelliger Ansicht auf 
die materielle Richtigkeit der Abrechnung nicht an. Die Frist wird mit einer formell 
ordnungsgemäßen Abrechnung gewahrt, inhaltliche Fehler können auch nach 
Fristablauf korrigiert werden […] 

b) Inhalt einer formell ordnungsgemäßen Abrechnung 

BGH, Urteil vom 28. Mai 2008 - VIII ZR 261/07  

Formell ordnungsgemäß ist eine Betriebskostenabrechnung, wenn sie den all-
gemeinen Anforderungen des § 259 BGB entspricht, also eine geordnete Zu-
sammenstellung der Einnahmen und Ausgaben enthält. Soweit keine besonde-
ren Abreden getroffen sind, sind in die Abrechnung bei Gebäuden mit mehreren 
Wohneinheiten regelmäßig folgende Mindestangaben aufzunehmen:  

1. eine Zusammenstellung der Gesamtkosten,  

2. die Angabe und Erläuterung der zugrunde gelegten Verteilerschlüssel,  

3. die Berechnung des Anteils des Mieters und  

4. der Abzug seiner Vorauszahlungen  

(Senatsurteil vom 9. April 2008 - VIII ZR 84/07, unter II 1 a, zur Veröffentlichung 
bestimmt; Senatsurteil vom 14. Februar 2007, aaO, m.w.N.). 

(Ende des Zitats, Nummerierung wurde ergänzt) 

c) Abrechnung muss nachvollziehbar sein 

BGH, Urteil vom 16. September 2009 - VIII ZR 346/08 

Rdnr. 6: Maßgeblich für die formelle Wirksamkeit einer Betriebskostenabrech-
nung ist die Nachvollziehbarkeit und Prüffähigkeit für den Mieter. Notwendig, 
aber auch ausreichend ist es, dass der Mieter die ihm angelasteten Kosten be-
reits aus der Abrechnung klar ersehen und überprüfen kann, so dass die Ein-
sichtnahme in dafür vorliegende Belege nur noch zur Kontrolle und zur Behe-
bung von Zweifeln erforderlich ist.  

d) Hausmeisterkosten  

BGH, Urteil vom 14. Februar 2007 - VIII ZR 1/06 () 

Eine formell ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung setzt voraus, dass 
dem Mieter auch dann die Gesamtkosten einer berechneten Kostenart mitgeteilt 
werden, wenn einzelne Kostenteile nicht umlagefähig sind; dem Mieter muss er-
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sichtlich sein, ob und in welcher Höhe nicht umlagefähige Kosten vorab abge-
setzt worden sind.  

e) Betriebskostennachzahlung kann zurückgefordert w erden 

BGH, Urteil vom 18. Januar 2006 - VIII ZR 94/05, Leitsatz: 

Der sich aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB ergebende Bereicherungsanspruch 
eines Wohnungsmieters, der die wegen Versäumung der Abrechnungsfrist des 
§ 556 Abs. 3 Satz 2 BGB nach § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB ausgeschlossene Be-
triebskostennachforderung des Vermieters bezahlt hat, ist nicht in entsprechen-
der Anwendung des § 214 Abs. 2 Satz 1 BGB ausgeschlossen.  

f) Zurückbehaltung der Vorauszahlungen 

BGH, Urteil vom 29. März 2006 - VIII ZR 191/05, Leitsatz: 

In einem bestehenden Mietverhältnis über Wohnraum kann der Mieter nicht die 
vollständige Rückzahlung der geleisteten Abschlagszahlungen  verlangen, wenn 
der Vermieter nicht fristgerecht über die Betriebskosten eines Abrechnungszeit-
raums abgerechnet hat. In diesem Fall ist der Mieter dadurch hinreichend ge-
schützt, dass ihm bis zur ordnungsgemäßen Abrechnung des Vermieters gemäß 
§ 273 Abs. 1 BGB ein Zurückbehaltungsrecht jedenfalls hinsichtlich der laufen-
den Nebenkostenvorauszahlungen zusteht 

g) Weitere Informationen 

Ausführlicher siehe die Zusammenstellung der BGH-Rechtsprechung unter 
http://miwobay.wiki.zoho.com/Betriebskosten-Rechtsprechung.html   


